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Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, …

1. … zu prüfen, ob stationäre Filteranlagen in der Finanzamtsschlucht eine geeignete und 
notwendige Maßnahme wäre, um dort die zulässigen Feinstaub- und NO2-Grenzwerte 
einzuhalten. Dazu wäre darzustellen, wie viele dieser Filtersäulen nötig würden, um die 
Schadstoffmenge auf das zulässige Maß zu senken.

2. … die entstehenden Kosten für Anschaffung und Betrieb darzustellen.

3. … mögliche Fördermittel bei Land, Bund und Europäischer Union zu ermitteln oder ggf. 
eine Modellprojekt-Förderung auf diesen Ebenen anzustoßen. 

 Kurzfassung
Entfällt.

Begründung
Siehe Anlage.
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CDU-Fraktion Hagen . Rathausstraße 11 . 58095 Hagen 

 

Herrn Vorsitzenden 
 

Hans-Georg Panzer 
 

- im Hause 

 
 

 

 
Antrag für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicher-
heit und Mobilität am 26.06.2019 
 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Panzer, 
 

gemäß § 6 Absatz 1 der GeschO des Rates vom 08.05.2008 in der Fassung des V. Nachtrages vom 15. 
Dezember 2016 beantragen wir für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtsauberkeit, Si-

cherheit und Mobilität am 26.06.2019 die Aufnahme des folgenden Tagesordnungspunktes:  

 
Stationäre Filteranlagen zur Senkung von NO2- und Feinstaub-Konzentration 
in der „Finanzamtsschlucht“ 
 

 

1. Bericht der Verwaltung 

2. Diskussion 
3. Antrag 

 

 

Antrag: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, … 

 
1. … zu prüfen, ob stationäre Filteranlagen in der Finanzamtsschlucht eine geeignete und notwendige 

Maßnahme wäre, um dort die zulässigen Feinstaub- und NO2-Grenzwerte einzuhalten. Dazu wäre 

darzustellen, wie viele dieser Filtersäulen nötig würden, um die Schadstoffmenge auf das zulässige 

Maß zu senken. 

 

2. … die entstehenden Kosten für Anschaffung und Betrieb darzustellen. 

 

3. … mögliche Fördermittel bei Land, Bund und Europäischer Union zu ermitteln oder ggf. eine Modell-

projekt-Förderung auf diesen Ebenen anzustoßen.  

 

 

Begründung: 

 

Das Unternehmen Mann + Hummel hat eine Technologie zur Filtration von Feinstaub aus der Luft 
entwickelt. Hierbei gibt es zum einen die Variante der Aufstellung von Säulen am Straßenrand und 

zum anderen das Anbringen der Anlagen an Fahrzeugen. Für letztgenannte Lösung kommen insbe-
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sondere Fahrzeuge der städtischen Tochtergesellschaften in Betracht. Letztere wären jedoch kaum 
geeignet, einen flächendeckend spürbaren Beitrag zur Luftreinhaltung zu leisten. Dafür wäre die 

Flotte städtischer Fahrzeuge einfach zu klein. Ernst zu nehmen sind jedoch stationäre Anlagen, die 
lokale Überschreitungen von verschiedenen Luftschadstoff-Grenzwerten vermeiden helfen. 

 
Derzeit liegt die Feinstaubbelastung an den Hagener Hotspots innerhalb der von der Europäischen 

Union vorgegebenen Grenzwerte. Dies liegt u.a. daran, dass es der Stadt gelungen ist, mit einem 

Bündel von Maßnahmen die Feinstaubbelastung zu senken. Darüber hinaus wurden die Abgasreini-
gungssysteme und Verbrennungsprozesse in den Fahrzeugmotoren kontinuierlich verbessert. 

 
Deshalb liegt der aktuelle Fokus primär auf Maßnahmen zur Eindämmung von Stickoxiden. Bislang 

ist es in Hagen nicht gelungen, diesen Abgasbestandteil im erforderlichen Maß zu reduzieren. 
 

Hagen hat seit Jahren ein Problem mit der Einhaltung von NO2-Grenzwerten – zuletzt ist die Belas-
tung sogar wieder geringfügig angewachsen. In der so genannten „Finanzamtsschlucht“ lag das Jah-

resmittel 2017 bei 48 μg/m3 – also nicht sehr weit über dem Grenzwert. Das ist allerdings schon das 

Ergebnis einer Sperrung für LKWs ab 3,5 Tonnen. Der Anstieg auf 50 μg/m3 im Jahr 2018 macht aber 

deutlich, dass unterschiedlichste Faktoren den positiven Trend der Messwerte unterbrochen haben. 
Würde sich diese Tendenz verstärken, müsste die Stadt mit weiteren wirksamen Maßnahmen im 

Luftreinhalteplan reagieren. Noch immer ist ein kaum kontrollierbares Dieselfahrverbot, angetrie-
ben durch Klagebemühungen der Deutschen Umwelthilfe (DUH), nicht rechtssicher abgewendet. 

 
Die natürliche Belüftung der „Finanzamtsschlucht“ lässt sich aufgrund der Topographie (ähnlich 

Stuttgart) und der dichten Bebauung kaum verbessern, wie auf Veranlassung der CDU-Fraktion gut-
achterlich bereits ermittelt wurde. Der geringe Luftaustausch in dieser Straßenschlucht war bislang 

der entscheidende Nachteil. Dieser Nachteil könnte sich jedoch auch in einen Vorteil verwandeln, 
wenn lokale Filtereinrichtungen die Luftschadstoffe räumlich begrenzt entfernen würden. 

 
In einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 8. Februar 2019 werden neuartige Filter-

säulen1 des Herstellers Mann+Hummel vorgestellt: 
 

„Seit November (2018) stehen 17 Filtersäulen in der Nähe der berühmt-berüchtigten Kreuzung 

Neckartor – und seither hat sich schon einiges getan. 10 bis 30 Prozent der Schadstoffe könne 

man damit aus der Luft filtern, verspricht der Hersteller Mann + Hummel. Bisher gilt das zwar 

nur für Feinstaub, aber das gleiche Ergebnis soll auch für Stickoxid erzielt werden können.“
2
 

 
Inzwischen dürften verwertbare Daten und Fakten aus dem Stuttgarter Versuch vorliegen.  

 
 

Mit freundlichen Grüßen verbleiben 
  

Jörg Klepper 
Stellv. Fraktionsvorsitzender 

f.d.R. Alexander M. Böhm. 
Fraktionsgeschäftsführer 

  
 
 

                                                           
1 siehe Susanne Preuss: „Filtersäule gegen Schadstoffe: Dieselfahrer dürfen hoffen“, aufgerufen unter 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/dieselfahrer-hoffen-auf-filtersaeulen-gegen-schadstoffe-16029987.html zuletzt am 

16.04.2019, Frankfurt/Main, Stand: 08.02.2019, 10:06 Uhr. 
2 siehe ebenda. 

 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/dieselfahrer-hoffen-auf-filtersaeulen-gegen-schadstoffe-16029987.html
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ÖFFENTLICHE   STELLUNGNAHME 

 
Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter: 
 

69 Umweltamt 

      

      

      

 
Betreff:  Drucksachennummer:  0466/2019 
Anfrage der CDU-Fraktion gem. § 6 Abs. 1 Gescho für die Sitzung  am 26.06.19 
hier:  Stationäre Filteranlagen zur Senkung von NO2- und Feinstaub-Konzentration in 
der „Finanzamtsschlucht“  
 
Beratungsfolge:  
      

26.06.2019             Ausschuß für Umwelt Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität 
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Die Verwaltung wurde gebeten: 
 
1. … zu prüfen, ob stationäre Filteranlagen in der Finanzamtsschlucht eine geeignete und 
notwendige Maßnahme wäre, um dort die zulässigen Feinstaub- und NO2-Grenzwerte 
einzuhalten. Dazu wäre darzustellen, wie viele dieser Filtersäulen nötig würden, um die 
Schadstoffmenge auf das zulässige Maß zu senken. 
 
2. … die entstehenden Kosten für Anschaffung und Betrieb darzustellen. 
 
3. … mögliche Fördermittel bei Land, Bund und Europäischer Union zu ermitteln oder ggf. 
eine Modellprojekt-Förderung auf diesen Ebenen anzustoßen. 
 
Begründung: 
 
Die Verwaltung nimmt zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 28.04.2019 wie folgt Stellung: 
 
69  hat in diesem Zusammenhang beim LANUV NRW angefragt, ob dort Erkenntnisse oder 
Hinweise vorliegen, ob der sog. „Stadtluftreiniger" der Fa. Purevento als Maßnahme zur Be-
grenzung der Stickstoffdioxidbelastung, z.B. in Hagen eingesetzt werden kann? 
Hierzu hat das LANUV einige Informationen zu Verfügung gestellt, die aber formal noch nicht 
bewertet wurden. Den Unterlagen war zu entnehmen, dass die Landeshauptstadt Kiel in 
Schleswig-Holstein aktuell einen Pilotversuch mit dieser Firma Purevento durchführt, um die 
Wirksamkeit dieser Filteranlage zu prüfen. 
 
Nach Rücksprache mit dem dortigen Umweltamt wurde mitgeteilt, dass der Pilotversuch des 
Stadtluftreinigers zwischenzeitlich abgeschlossen wurde. Die Daten sollen jetzt vom 
zuständigen Landumweltamt bewertet werden. Letztlich würde eine computergestützte 
Simulation erforderlich sein, um die Wirkung auf den Jahresmittelwert zu berechnen. Die 
Untersuchung wäre zwischenzeitlich beauftragt worden. Ob die berechneten 
Simulationsergebnisse wissenschaftlich belastbar seien, blieb in dem Gespräch offen. 
Einigkeit bestand aber in der Auffassung, dass letztendlich die amtlichen Messwerte des 
dortigen Landesumweltamtes für die Wirkungskontrolle entscheidend seien. Es wäre also 
nicht kurzfristig mit Ergebnissen zu rechnen. 
Für den betroffenen Straßenabschnitt von etwa 200 m Gesamtlänge würden etwa 5-6 Geräte 
notwendig werden, um die gewünschten Effekte zu erzielen. Die Gesamtkosten beliefen sich, 
bei Stückkosten von rd. 80.000 € pro Anlage, auf rd. 500.000 €. Zur Finanzierung könnte 
ggfs. auf Fördermittel des Landes zurückgegriffen werden. Offen sei jedoch die Frage, ob 
sich die Stadt Kiel selbst mit Eigenmitteln an dem Vorhaben beteiligt. 
Das Landesumwelt NRW hat dazu mitgeteilt, dass von dort aus grundsätzlich derartige 
symptomatisch agierende „Wundermaschinen“ immer bezüglich Wirksamkeit und Kosten-
Nutzen-Verhältnis negativ beurteilt wurden. 69 empfiehlt deshalb die Wirkungskontrolle des 
Landesumweltamtes in Schleswig Holstein bzw. der Landeshauptstadt Kiel abzuwarten. 
Unabhängig davon wird 69 Kontakt zu dem Unternehmen Purevento aufnehmen.
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Verfügung / Unterschriften 
 

Veröffentlichung 

 Ja 

 Nein, gesperrt bis einschließlich        
 
      
Oberbürgermeister  
 
Gesehen: 
   
                  
Stadtkämmerer  Stadtsyndikus  Beigeordnete/r 
 Die Betriebsleitung 
Amt/Eigenbetrieb:    Gegenzeichen: 
Umweltamt 

      

      
      
      
      
 
 
 
 

 
Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an: 
Amt/Eigenbetrieb:  Anzahl:  
69  1  
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